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VERORDNUNG 

 

Wortlaut zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 1.10 „Engelweingarten“ 

(Vereinfachtes Verfahren gem. StROG 2010 §39) 

 

 

Verordnung über die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Stainz am  .................................. 

beschlossene Änderung des Flächenwidmungsplanes 1.00 gem. §39(1) StmkROG (LGBl. 73/2023) 

samt zeichnerischer Darstellung (unter Berücksichtigung der Beschlüsse hinsichtlich von Änderungen auf 

Grund von fristgerecht vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen)  

§1 Geltungsbereich | Plangrundlage | Verfasser 

Die zeichnerische Darstellung (IST - SOLL Darstellung FWP und BPLZO | ST-FLÄ-1.10 vom 

12/09/2023 und ST-BPLZO-1.10 vom 13/09/2023), verfasst von Arch. DI Andreas Krasser | St. 

Veiter-Straße 13 | 8045 Graz basierend auf der Plangrundlage des geltenden 

Flächenwidmungsplan 1.0 (verfasst von ANKO ZT GmbH) und der von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellten Katastergrundlage in digitaler Form (DKM) vom 10/10/2022 (Datum der 

Datenerstellung durch die Stmk. Landesregierung, GZ.: Abt17-6413/2022-1334) bildet einen 

integrierenden Bestandteil dieser Verordnung. 

§2 Geänderte Festlegungen 

Die Teilflächen lt. Verordnungsblatt IST-SOLL-Darstellung (ST-FLÄ-1.10 vom 12/09/2023), bzw. 

beiliegendem Auszug aus dem Katasterplan der KG 61219 Kothvogl, werden wie folgt 

abgeändert: 

(1a) Als nunmehr Aufschließungsgebiet „Erholungsgebiet“ mit einer Bebauungsdichte von 

0,2 - 0,6.  

(1b) Als nunmehr land- und forstwirtschaftliche Nutzung mit zeitlich folgender 

Nutzung Aufschließungsgebiet „Erholungsgebiet“ mit einer Bebauungsdichte von 

0,2 - 0,6. Als Eintrittsbedingung wird die „Entlassung aus dem Forstzwang“ festgelegt. 

(2) Gem. §30(1)9 StROG und der Planzeichenverordnung (PZVO 2016) werden Teilfläche 

der gem. 1a festgelegten Ausweisungsfläche als nicht bebaubare Flächen in 

Erholungsgebieten festgelegt. 

(3) Des Weiteren erfolgt die Anpassung des Bebauungsplanzonierungsplan gem. 

Planbeilage (IST - SOLL Darstellung Bebauungsplanzonierungsplan | ST-BPLZO-1.10 vom 

13/09/2023) 
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§3 Mängel / Aufschließungserfordernisse 

Für das gem. §2(1a) und §2(1b) festgelegte Aufschließungsgebiet sind folgende Gründe 

(Mängel oder öffentliches Interesse) maßgebend.  

Aufschließungserfordernisse / Mängel  

Zuständig für die Behebung: Eigentümer 

Öffentliches Interesse 

• Äußere verkehrstechnische Anbindung 

• Innere verkehrstechnische Erschließung 

• Infrastruktur 

• Verbringung anfallender Oberflächen- und Hangwässer 

• Bodensanierung 

• Abwasserbeseitigung 

• Bebauungsplanpflicht 
unter Berücksichtigung der 
überörtlichen Vorgaben zur 
angrenzende Waldfläche 
und den Vorgaben des 
räumlichen Leitbildes gem. ÖEK 
idF 1.04 

 

§4 Rechtskraft 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist (14 Tage) folgenden 

Tag in Kraft. 

 

 

  Für den Gemeinderat: 

  Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

   ......................................................  
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ERLÄUTERUNGEN 
zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 1.10 „Stainz“ 

(Vereinfachtes Verfahren gem. StROG 2010 §39) 

Grundlagen | Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlagen: 

 Stmk. Raumordungsgesetz 2010, idgF., LGBl. 73/2023 
 Landesentwicklungsprogramm 2009, LGBl. 75/2009 
 Regionales Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark LGBL. Nr. 55/2022  
 Örtliches Entwicklungsprogramm 1.0 der Gemeinde 
 Flächenwidmungsplan 1.0 der Gemeinde 

Zur Verfügung gestellte Unterlagen: 

 Digitaler Katasterplan (DKM) vom 10/10/2022 
 Flächenwidmungsplan 1.00 | M 1:5000 
 Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.0 indF. 1.04 
 Sonstige Unterlagen 
 
 

Selbst erarbeitete bzw. eingeholte Unterlagen: 

 Besichtigung | Besprechung: 2022-23 - sowie weitere Besichtigungen und Besprechungen mit den 
Grundeigentümern, Interessenten, planenden Architekten, sowie Gemeindevertretern etc. 

 

Die Änderung erfolgt gemäß § 39 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 (StROG 2010, 

idgF. LGBl. 73/2023).  

Planungsbereich 

Gemeinde: Stainz 

Katastralgemeinde: 61219 Kothvogl 

 

Umfang der Änderung:  

Grundstücke Nr.: (tw. oder zur Gänze)  Fläche  

lt. Katasterplan .23, 750/1-2, 751, 752(2   ca. 15.820 m2 

 

 

Anmerkung: 
Lt. Schreiben der Stmk. Landesregierung vom 11/01/2011 (GZ.: FA13B-50.1/2011-549) sind die betroffenen 
Grundstücksnummern nicht mehr in der Verordnung anzuführen, sondern lediglich planlich darzustellen. Im 
Erläuterungsbericht unter Umständen angeführte Grundstücksnummern dienen der Übersicht und haben keine 
rechtliche Verbindlichkeit. 
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Naturräumliche Gegebenheiten | Abgrenzung:  

Die Festlegung von Grenzen im Flächenwidmungsplan sind Nutzungsgrenzen aufgrund der 

Lage in der Natur und den naturräumlichen Gegebenheiten. Geringfügige Abweichungen von 

Festlegungen aufgrund des aktuellen Katasterstandes (Mappenberichtigungen) sind an den 

naturräumlichen Gegebenheiten und den Zielsetzungen der örtlichen Raumplanung zu 

orientieren. 

Die Abgrenzung der Festlegung erfolgt im Allgemeinen deckungsgleich mit den aus der 

Plangrundlage ersichtlichen Grundstücksgrenzen bzw. derart, dass eine eindeutige 

Zuordnung zu sonstigen Bezugspunkten oder -linien gegeben ist.  

Sofern solche Grenzen nicht eindeutig sind, ist die Abgrenzung den beiliegenden Plänen zu 

entnehmen. Die im Wortlaut und Erläuterungsbericht bzw. in der Beilage „Katasterplan“ 

enthaltenen Grundstücksnummern entsprechen dem Katasterstand lt. Datenbereitstellung 

durch die Stmk. Landesregierung.  

Ausgangslage | Übereinstimmung mit bestehenden Festlegungen 

Lage und Gebietsbeschreibung: 

 
Orthofoto | GIS-Steiermark 

 

Beim derzeit geschlossenen Restaurant und Gasthof Engelweingarten handelt es sich um 

einen Betrieb, für welchen eine aufrechte bau- und gewerberechtliche Bewilligung besteht 

und welcher weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte ist. Es liegt ca. 3 km 

außerhalb des Hauptortes von Stainz auf einer Seehöhe von 530m und bietet 

dementsprechend, eine atemberaubende Fernsicht. Das historische Haus mit seinem 

Weingarten ist mit der Geschichte des Schilchers eng verbunden. 

Es bestehet von Seiten der Gemeinde bereits seit langer Zeit die Absicht den Standort 

„Engelweingarten“ wiederzubeleben und durch komplementäre Nutzung zu ergänzen. Aus 

diesem Grund erfolgt bereits im Rahmen der Revision 1.0 die Festlegung eines touristischen 

Siedlungsschwerpunktes (mit Ausschluss von Zweitwohnsitzen) zur Schaffung der Möglichkeit, 

neben der bestehenden Struktur auch weitere touristischen Nutzungen bei Bedarf im 

direkten Umgebungsbereich als Ergänzung zum Hotel- und Gastrobetrieb zu etablieren. 
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Bestimmungen des REPRO Südweststeiermark: 

Das gegenständliche Planungsgebiet befindet sich gem. Regionalem Entwicklungsprogramm 

für die Region Südweststeiermark (LGBl. Nr. 55/2022) im Teilraum „Außeralpines Hügelland“.  

 
Auszug landschaftsräumliche Einheiten 

Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark (LGBl. 55/2022) 

 

Aufgrund der hohen Sensibilität des Teilraumes sowie der exponierten Lage wird auf das 

REPRO-Südweststeiermark verwiesen (vgl. §3 (4) lit. 1), wonach hinsichtlich der 

Baugestaltung spezielles Augenmerkt auf die Landschaftseinbettung zu legen ist.  

Dementsprechend wurde im Rahmend der Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes 

1.04 (Tourismus) für den Standort Engelweingarten bereits ein restriktives räumliches 

Leitbild festgelegt, welches u.a. die Rahmenbedingungen für den zu erstellenden 

Bebauungsplan festlegt. 

Auszug §3(41) REPRO-SW  

„[…] Bei der Baukörpergestaltung ist die visuelle Sensibilität dieses Landschaftsraumes 

besonders zu berücksichtigen. Dabei ist besonders Augenmerk auf die Einbindung der 

Gebäude in das Gelände – vor allem in Hanglagen – und in bestehende Bebauungsstrukturen 

als auch auf die Höhenentwicklung und die Farbgebung der Gebäude zu legen.“   
 

Im Umfeld der Änderungsfläche sind keine Vorrangzonen festgelegt.  

 
Auszug Regionalplan 

Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark (LGBl. 55/2022) 

→ Die gegenständliche Änderung steht NICHT im Widerspruch zu den Bestimmungen der 

des REPRO-SW.
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Festlegungen im geltenden Örtlichen Entwicklungskonzept: 

 
Auszug Änderung ÖEK 1.04  

Gem. der gleichzeitig aufliegenden Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzept in der 

Fassung 1.04 der Marktgemeinde Stainz sind die gegenständlichen Flächen als „Bereich für 

bauliche Entwicklung – Tourismus“ mit der Zusatzfestlegung E für Erholungsgebiet, womit 

bereits auf ÖEK-Ebene Zweitwohnsitze ausgeschlossen wurden, festgelegt. Die für die 

Gemeinde wesentliche touristische Bedeutung des Areals wurde mit der Festlegung als 

touristischer Siedlungsschwerpunkt verdeutlicht. 

→ Die gegenständliche Änderung entspricht den Zielsetzungen und Festlegungen des 

örtlichen Entwicklungskonzeptes idF. 1.04. 

 

Bestimmungen der Alpenkonvention 

Die KG Kothvogl liegt nicht im Geltungsbereich der Alpenkonvention (LGBl. Nr. 477/1995 idgF). 

→ Die gegenständliche Änderung steht NICHT im Widerspruch zu den Bestimmungen der 

Alpenkonvention.  

 

Festlegungen im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan 

Der Änderungsbereich ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan idF. 1.0 bereits 

großflächig als Erholungsgebiet ausgewiesen. Da aufgrund der geänderten / verkleinerten 

Festlegung auf der Ebene des ÖEK idF. 1.04 ist mit der bestehenden Ausweisung ein 

Widerspruch gegeben wäre ist eine Anpassung der Ausweisungsfläche an die Vorgaben des 

ÖEK idF 1.04 erforderlich. 

Im Rahmen der gegenständlichen Flächenwidmungsplanänderung kommt es daher zu einer 

Anpassung der Erholungsgebietsausweisung an die Vorgaben bzw. die Abgrenzung des 

übergeordneten, örtlichen Entwicklungskonzeptes. Demnach erfolgt im Wesentlichen eine 

Reduktion der Baulandausweisung. 
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 Auszug FLWP 1.0 Differenzdarstellung 
 (verfasst von Anko ZT Gmbh, 8020 Graz) 
 

→ Im Bereich der gegenständlichen Änderung sind KEINE über das in der 

Baulandkategorie zulässige Maß hinausgehende Belästigungen zu erwarten. Des 

Weiteren sind durch die Änderung bzw. für den Änderungsbereich keine 

Nutzungskonflikte ableitbar.  

 

Baulandeignung 

Lt. den verfügbaren Datengrundlagen sind am gegenständlichen Standort keine 

Gefährdungen, wie Hochwasser, Rutschungen, od. ä. zu erwarten und es sind auch keine 

der Nutzung widersprechenden Immissionsbelastung (Lärm, Geruchsbelästigung, etc.) 

gegeben.  

Eine ausreichende Verkehrserschließung ausgehend vom Ortszentrum Stainz über die 

Landesstraße L645 (Engelweingartenstraße) über ein kurzes Stück der Max-Gschiel-Straße 

(ca. 85m) ist gegeben.  

 
Quelle: GIS-Stmk 

 

Die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur (Kanal, Wasser, …) ist lt. Bekanntgabe der 

Gemeindevertreter bzw. aufgrund des bis vor wenigen Jahren bestehenden 

Gastronomiebetriebes am Standort bzw. im unmittelbaren Umgebungsbereich gegeben. 
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Für die westlich befindliche Bodenfundstätte wurde bereits im Vorfeld ein Gutachten bzw. 

Stellungnahme eingeholt, woraus hervorgeht, dass diese keine Auswirkungen auf die 

Ausweisung hat, jedoch eine archäologische Baubegleitung empfohlen wird.  

 

Umweltprüfung 
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Die Fläche erfüllt die Voraussetzung der Umgebungsstruktur 

und führt die Nutzung gem. Revision 1.0 weiter, wobei das 

Gesamtausmaß reduziert wurde. Des Weiteren wurde die 

Neuausweisung bereits auf übergeordnete Ebene (ÖEK) 

überprüft, wodurch im Flächenwidmungsplan keine weitere 

Prüfung erforderlich ist. 

Auch liegt kein UVP-pflichtiger Tatbestand vor und ist auch 

kein Europaschutzgebiet beeinträchtigt. 

Nein 

 

→ Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen kann festgehalten werden, dass eine 

Prüfung der Umwelterheblichkeit und in weiterer Folge die Erstellung eines 

Umweltberichtes für die Flächenwidmungsplanänderung 1.10 „Engelweingarten“ 

NICHT erforderlich ist. 

 

Nachweis des Baulandbedarfs 

Als Erholungsgebiets hat die gegenständliche Ausweisung keine Auswirkungen auf die 

Wohnbaulandbilanz und es ist daher kein diesbezüglicher Nachweis erforderlich. 
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Anlassfall | Erläuterungen | Begründungen 
 

Wie bereits ausgeführt ist die Entwicklung von touristischen Nutzungen im Änderungsbereich 

„Engelweingarten“ bereits im örtlichen Entwicklungskonzept 1.0, als auch in der Änderung 

des örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.04 der Marktgemeinde dokumentiert und stellt ein 

wesentliches öffentliches Interesse dar. Dementsprechend ist der historisch relevante 

Bereich bzw. die touristische Eignung im ÖEK idF 1.04 hinreichend dokumentiert und wurde 

als touristischer Siedlungsschwerpunkt ausgewiesen. Die Ausweisung im Flächenwidmungs-

plan führt nunmehr die im ÖEK festgelegten Zielsetzung weiter fort. 

 

Ausweisung 

Die Ausweisung als Erholungsgebiet erfolgt entsprechend den Zielsetzungen i.S. der 

Festlegung im örtlichen Entwicklungskonzept sowie dem öffentlichen Interesse den 

historisch relevanten Standort künftig wieder touristisch zu beleben. 

Auszug §30(1) StROG  

9.  Erholungsgebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für die touristische Beherbergung, 

im Übrigen nur für Einrichtungen und Gebäude, die dem Tourismus dienen und die für 

die Aufrechterhaltung von Betrieben und Anlagen betrieblich erforderlichen Wohnungen, 

wenn diese mit dem Betriebsgebäude eine bauliche Einheit bilden, bestimmt sind. Im 

Interesse der Erhaltung ihres Charakters können Flächen bezeichnet werden, die nicht 

bebaut werden dürfen 

Mit der Festlegung als Erholungsgebiet wird auch die Zielsetzung hinsichtlich des 

Ausschlusses von Zweitwohnsitzen gefestigt, da gem. den gesetzlichen Vorgaben innerhalb 

von Erholungsgebieten KEINE Zweitwohnsitze zulässig sind (eigene Baulandkategorie gem. 

StROG | §30(1)10 Zweitwohnsitzgebiete) 

Die Abgrenzung der Ausweisung erfolgt deckungsgleich mit den Festlegungen des örtlichen 

Entwicklungskonzeptes idF. 1.04. Dabei wurden u.a. die mittlerweile bekanntgewordene 

Bodenfundstätte sowie die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. BauG – Teilungs-

verpflichtung), etc. berücksichtigt. Im Wesentlichen ist damit eine Reduktion der Baulandfläche 

gegenüber der Ausweisung lt. FLWP 1.0 gegeben, wobei vor allem im südlichen und 

östlichen Bereich (in Richtung Weingarten) der Ausweisung Rücknahmen erfolgen.  

Auch die bestehende Folgenutzungsfestlegung wurde im Sinne der Freihaltung der 

Bodenfundstätten teilweise zurückgenommen (lt. Abgrenzung der Fundstätte) 

Die Festlegung der zulässigen Bebauungsdichte erfolgt als Fortführung der Festlegungen 

gem. Revision 1.0 da dies weiterhin der Zielsetzung der Marktgemeinde entspricht.  

Aufschließungsmängel lt. Verordnung 

Obwohl die Baulandvoraussetzungen, wie bereits ausgeführt, aufgrund des ehemalig 

bestehenden Betriebes jedenfalls gegeben sind, wurden zur Sicherstellung einer für die 

künftige Nutzung ausreichende Infrastruktur folgende Aufschließungsmängel festgelegt, 

welche vom Grundeigentümer zu beheben sind: 

a) Äußere Verkehrstechnische Anbindung | Eigentümer 

Eine äußere Verkehrsanbindung des Areals ist durch die bestehende Zufahrt von der 

Landesstraße bzw. Gemeindestraße grundsätzlich gegeben.  
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Ob diese für die künftige Nutzung ausreichende ist und die Vorgaben hinsichtlich der 

Verkehrssicherheit erfüllt, ist vom Eigentümer im Rahmen des Bauverfahrens nachzuweisen 

und gegeben falls zu planen und umzusetzen. 

b) Innere Verkehrstechnische Anbindung | Eigentümer 

Eine innere Verkehrserschließung (Zufahrt zu den Objekten, Parkplätze) ist aufgrund des 

ehemaligen touristischen Betriebes grundsätzlich gegeben. Ein ev. Ausbau dieser ist jedoch 

jedenfalls an die künftige Nutzung anzupassen und daher im Rahmen des Bauverfahrens von 

Eigentümer nachzuweisen und umzusetzen. 

c) Infrastruktur | Eigentümer 

Aufgrund des ehem. Betriebes ist, wie bereits ausgeführt, die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 

grundsätzlich gegeben. Ob diese für die künftige Nutzung ausreicht ist bzw. eine ev. Sanierung 

und Erweiterung der technischen Infrastruktur (Kanal, Wasser, Strom etc.) ist jedoch dennoch 

vom Grundeigentümer im Bauverfahren nachzuweisen bzw. gegebenenfalls umzusetzen. 

d) Verbringung anfallender Oberflächen- und Hangwässer | Eigentümer 

Die Oberflächenwässer (Dachwässer und von Verkehrsflächen) sind grundsätzlich derart zu 

beseitigen, dass keine Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke gegeben ist. Diesbezüglich ist 

eine, dem Leitfaden für Oberflächenentwässerung (Stand 8/2017) des Landes Steiermark, 

entsprechende Projektierung für das Gesamtareal unter Berücksichtigung ev. Hangwässer 

durchzuführen. Diese stellt u.a. eine wesentliche Grundlage für die Bebauung dar 

(Berücksichtigung ev. Sickerbecken, etc.) und ist daher vom Eigentümer im Vorfeld zu 

projektieren.  

e) Bodensanierung | Eigentümer 

Aufgrund der steilen Hanglage wird im Sinne der Bauplatzeignung (gem. §5 BauG) festgelegt, 

dass vom Eigentümer im Vorfeld die Standfestigkeit (z.B. Geologisches Gutachten, …) zu 

prüfen / nachzuweisen ist. 

f) Herstellung Abwasserbeseitigung | Eigentümer 

Aufgrund des ehemals bestehenden touristischen Betriebs ist eine ordnungsgemäße, dem 

Stand der Technik entsprechende Abwasserbeseitigung grundsätzliche gegeben. Ob diese für 

die künftige Nutzung geeignet ist bzw. die Umsetzung einer entsprechenden Anlage ist jedoch 

dennoch vom Grundeigentümer im Bauverfahren nachzuweisen. 

 

Aufgrund der sensiblen Lage sowie im Sinne der Festlegungen im örtlichen 

Entwicklungskonzeptes wird im öffentlichen Interesse, des Weiteren die verpflichtende 

Erstellung eines Bebauungsplanes festgelegt. 

Aufgrund der Größe der Fläche, der Lage im außeralpinen Hügelland, der Bedeutung für das 

Orts- und Landschaftsbild (sensible Lage – Hangflächen) und der Vorgaben des örtlichen 

Entwicklungskonzeptes wird zur Sicherstellung einer entsprechend sensiblen Bebauung die 

verpflichtende Erstellung eines Bebauungsplanes festgelegt. 

Dabei sind die auf der Ebene des örtlichen Entwicklungskonzeptes getroffenen Festlegungen 

des räumlichen Leitbildes zu berücksichtigen und zu konkretisieren. Des Weiteren sind dabei 

auch die übergeordneten Interessen betreffen der angrenzenden Waldfläche zu 

berücksichtigen. 

Der Bebauungsplanzonierungsplan wird entsprechend der Neuausweisung im 

Flächenwidmungsplan entsprechend angepasst. Das räumliche Leitbild gem. ÖEK 1.04 wird 

ebenfalls ersichtlich gemacht. 
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Nicht bebaubare Flächen in Erholungsgebieten  

Auf Grundlage der Festlegungen des räumlichen Leitbildes (gem. ÖEK idF 1.04) werden i.S 

des §30(1)9 StROG innerhalb der Erholungsgebietsausweisung nicht bebaubare Flächen 

festgelegt. Damit werden die im räumlichen Leitbild definierten Zielsetzungen zur Freihaltung 

spezieller Bereiche (Schutz- / Pufferflächen) weiter konkretisiert bzw. die Zielsetzungen des 

ÖEK 1.04 wie z.B. „der fließende Übergang zum Weingarten“ fortgeführt. 

Dazu ist anzumerken, dass in diesen Flächen eine Bebauung im Sinne von Gebäuden 

ausgeschlossen ist. Im Sinne der touristischen Nutzung in diesen Flächen jedoch 

untergeordnete Nutzungen wie z.B. Wanderwege, Sitzmöglichkeiten udgl. Zulässig sind. 

 

Bebauungsplanzonierung 

Um einen Widerspruch zwischen den einzelnen Planunterlagen der örtlichen Raumplanung 

auszuschließen erfolgt gleichzeitig eine Anpassung der Bebauungsplanzonierung.  

Es wird damit die geänderte Erholungsgebietsfläche auch im Bebauungsplanzonierungsplan 

übernommen und die Erforderlichkeit eines Bebauungsplanes für das Gesamtareal 

entsprechend festgelegt. 

 

Geänderte Planungsvoraussetzungen (§42(8) StROG 2010) 

Die Änderung erfolgt um einen Widerspruch zu den Festlegungen des örtlichen 

Entwicklungskonzeptes (idF. 1.04 | gleichzeitig durchgeführtes Verfahren) zu beheben, bzw. die 

Festlegungen an dieses anzupassen. 
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ANHANG | BEILAGEN 

Planbeilagen: 

 

→ Auszug aus dem Katasterplan 
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